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Einschränkung der 
Datenverarbeitung
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Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit erbitte ich von Ihnen gemäß Artikel 15 Abs. 1 DSGVO 
unentgeltliche und schriftliche Auskunft, ob Sie mich betreffende 
personenbezogene Daten verarbeiten.
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Rechtliche
Anforderungen
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Auskunftsersuchen: Inhalt der Auskunft
Art. 15 Abs. 1 Hs. 1 DSGVO

(1) Die betroffene Person hat das Recht, von dem 

Verantwortlichen eine Bestätigung darüber zu 

verlangen, ob sie betreffende 

personenbezogene Daten verarbeitet werden;

ist dies der Fall, so hat sie ein Recht auf 

Auskunft über diese personenbezogenen Daten 

und auf folgende Informationen:
hiermit erbitte ich von Ihnen gemäß Artikel 15 Abs. 1 DSGVO 
unentgeltliche und schriftliche Auskunft, ob Sie mich betreffende 
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Auskunftsersuchen: Inhalt der Auskunft
Art. 15 Abs. 1 Hs. 1 DSGVO

a) Zweck der Verarbeitung

b) Datenkategorien

c) Kategorien von Empfängern

d) Geplante Dauer der Datenverarbeitung

e) Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder 

Löschung

f) Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde

g) Herkunft der Daten

h) Bestehen einer automatisierten 

Entscheidungsfindung, einschließlich Profiling
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Auskunftsersuchen: Inhalt der Auskunft
Art. 15 Abs. 1 Hs. 1 DSGVO

(2) Werden personenbezogene Daten an ein 

Drittland oder an eine internationale 

Organisation übermittelt, so hat die betroffene 

Person das Recht, über die geeigneten 

Garantien gemäß Artikel 46 im Zusammenhang 

mit der Übermittlung unterrichtet zu werden.
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Allgemeine Anforderungen
Art. 12 DSGVO

• Verpflichteter ist die verantwortliche Stelle nach 

Art. 4 Nr. 7 DSGVO.

• Das Ersuchen kann nur höchstpersönlich durch 

jede natürliche Person gestellt werden.

• Die Auskunft muss im berechtigten Maß erfolgen.

• Grundsätzlich kostenlos, allerdings bei 

unbegründeten oder exzessiven Anträgen 

Anspruch auf angemessenes Entgelt oder 

Erfüllungsverweigerung möglich
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unentgeltliche und schriftliche Auskunft, ob Sie mich betreffende 
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unentgeltliche und schriftliche Auskunft, ob Sie mich betreffende 



Allgemeine Anforderungen
Art. 12 Abs. 3 DSGVO

(3) Der Verantwortliche stellt der betroffenen 

Person Informationen über die auf Antrag 

gemäß den Artikeln 15 bis 22 ergriffenen 

Maßnahmen unverzüglich, in jedem Fall aber 

innerhalb eines Monats nach Eingang des 

Antrags zur Verfügung.



Allgemeine Anforderungen
Art. 12 Abs. 3 DSGVO

• Bereitstellung kann auf unterschiedliche Arten 

erfolgen, jedoch Äquivalenz zwischen Sensibilität 

der Daten und Schutzniveau anzustreben

• Empfängeridentitäten sind mitzuteilen

(EuGH, Urt. v. 12.1.2023 C – 154/21)



Statistische Bewertung



Statistische Bewertung: Beauskunftung

Beauskunftet: 84

Nicht beauskunftet: 1

Gerpott/Mikolas: Umgang mit dem Auskunftsrecht nach Art. 15 DS-GVO in der Praxis MMR 2022, 
745, abrufbar bei Beck-online



Statistische Bewertung: Dauer der Beauskunftung

Innerhalb von 
1 Tag: 9

Nicht mehr als 
7 Tage: 29

Mehr als ein 
Monat: 10

Begründung der 
Verspätung nach 

Fristablauf: 5

Ohne
Begründung: 4

Gerpott/Mikolas: Umgang mit dem Auskunftsrecht nach Art. 15 DS-GVO in der Praxis MMR 2022, 
745, abrufbar bei Beck-online



Risiken für den
Verantwortlichen

https://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Pressemitteilungen



Beispiel: Risiken für den Verantwortlichen

https://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Pressemitteilungen



Risiken durch Betroffene

• Aufsichtsrechtliche Verfahren und Bußgelder

(Art. 82 – 84 DSGVO)

• Schadensersatzansprüche durch die Betroffenen

• Pervertierung durch den Betroffenen

− Hoher Aufwand

− Exzessive Ersuchen



Ablauf eines Auskunftsersuchens
1 2 3

4 5

Auskunft

6



Identifizierung von Betroffenen

?



Identifizierung von Betroffenen I

• Identifikationspflicht des Verantwortlichen

• Bei Zweifel an der Identität kann der 

Verantwortliche weitere Informationen 

verlangen, Art. 12 Abs. 6 DSGVO

• Verweigerung der Auskunftspflicht, wenn eine 

Identifizierung nicht möglich ist, Art. 12 Abs. 2

Hs. 2 DSGVO

?



Identifizierung von Betroffenen II

• Nach § 34 BDSG ist Auskunftsverweigerung 

möglich, wenn Gefährdung der öffentlichen 

Sicherheit oder Ordnung droht oder bspw. 

Übermittlung an Sicherheitsbehörden

• Weitere gesetzliche Einschränkungen 

Hinweisgeberschutzgesetz, 

Geschäftsgeheimnisgesetz, Recht des geistigen 

Eigentums, Verschwiegenheit

• Durch die Auskunft dürfen keine Rechte Dritter 

verletzt werden

?



Identifizierung durch Datenabgleich

• Abgleich von eindeutigen Identifikationsdaten, 

die nur dem Verantwortlichen und dem 

Betroffenen bekannt sind

− Buchungsnummer

− Vorgangsnummer

− Kundennummer

− Abgleich mehrerer Daten



Zwei-Faktor-Authentifizierung oder 
eIDAS-Dienst 

• Videochat

• Personalausweis vor Ort

• Online-Ausweisfunktion

• Fotoaufnahmen

• Authentifizierungsapp?



Identifizierung mit Personalausweis

• Die Datenschutzbehörde NRW informiert 

ausführlich über die Identifikation durch den 

Personalausweis

• Voraussetzungen:

− Kopie muss erforderlich sein

− Zweckbindung der Identifizierung

− Erkennbarkeit als Kopie

− Schwärzung von Angaben

− Sofortige Vernichtung

− Verbot automatisierter Speicherung

?
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Erteilung der Auskunft

Auskunft



Auskunft





Anforderungen an die Auskunft

• Art. 12 Abs. 1 S. 1 DSGVO

− unentgeltlich

− präzise

− transparent

− verständlich

− leicht zugängliche Form

− klaren und einfachen Sprache



Erfüllung des Auskunftsanspruch

• Der Betroffene soll durch die Auskunft in die Lage 

versetzt werden, einzuschätzen, ob die Daten 

richtig sind und rechtmäßig verarbeitet werden.

• Hinsichtlich der Vollständigkeit und Richtigkeit der 

Auskunft ist die Sicht des Verantwortlichen 

maßgeblich.

• Erfüllung = Erklärung des Verantwortlichen, dass 

die Auskunft vollständig ist.



Negativauskunft

• Es werden keine Daten verarbeitet, bis auf die 

Daten, die durch das Auskunftsersuchen 

mitgeteilt wurden

• Speicherung der Daten für drei Jahre Ansprüche 

wegen einer nicht ordnungsgemäß erteilten 

Auskunft

• Datenschutzerklärung

Verantwortliche Stelle

Peter Müller
Nebenstraße 1
44444 Musterdorf

Ihr Auskunftsersuchen gem. Art. 15 DSGVO

Sehr geehrter Peter Müller,

wir nehmen Bezug auf Ihre Anfrage vom xx.xx.20xx und teilen 
Ihnen mit, dass wir keine personenbezogene Daten von Ihnen 
verarbeiten. Hiervon ausgenommen sind Daten, die wir im 
Zusammenhang mit Ihrem Auskunftsersuchen erhalten haben.

Ihr Auskunftsersuchen und unsere Auskunft für Zwecke des 
Nachweises der ordnungsgemäßen Auskunft für einen Zeitraum 
von drei Jahren speichern.

Unsere Hinweise zum Datenschutz gem. Art. 14 DSGVO finden Sie 
unter: https://datenschutzerklärung.de

Mit freundlichen Grüßen



Datenkopie

Personenbezogene Daten



Datenkopie I
Art. 15 Abs. 3 S. 1 DSGVO

• Der Verantwortliche stellt eine Kopie der 

personenbezogenen Daten, die Gegenstand der 

Verarbeitung sind, zur Verfügung

• Eigenständiger oder immanenter Anspruch?

Personenbezogene Daten



Datenkopie II
Art. 15 Abs. 3 S. 1 DSGVO

• Kein eigenständiger Anspruch, EuGH, 04.05.2023 

- C-487/21 (Rn. 32)

• Die Kopie bezieht sich nicht auf ein Dokument als 

solches, sondern auf die personenbezogenen 

Daten, die es enthält

• Die Kopie muss vollständig sein

• Durch eine etwaige Zusammenfassung darf sich 

der Inhalt nicht verändern (Gefahr der 

Datenmodifikation)

Personenbezogene Daten



Datenkopie III
Art. 15 Abs. 3 DSGVO

• Erste Datenkopie ist kostenlos zu erstellen; bei 

signifikanten Änderungen können die weiteren 

Kosten in Rechnung gestellt werden

• Eine Bereitstellung in proprietären Formaten ist 

zulässig

Personenbezogene Daten



Übermittlung

@
Auskunft



Übermittlung

• Die Übermittlung der Auskunft ist schriftlich, 

elektronisch oder mündlich möglich

• Grundsätze der Integrität und Vertraulichkeit sind 

zu beachten, weshalb der Übertragungsweg 

technisch und elektronisch abgesichert sein muss 

(bspw. Verschlüsselung). 

− Kein Versand durch unverschlüsselte E-Mail

− Inhalts- und Transportverschlüsselung

@
Auskunft



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!



Rechtsprechung und Muster



Aktuelle Rechtsprechung I

• BGH, Urteil vom 15.6.2021 – VI ZR 576/19 (Umfang und Gegenstand des 

datenschutzrechtlichen Auskunftsanspruchs)

• EuGH, 26.10.2023 - C-307/22 (Kopien der Patientenakte)

Grundsätze des Gemeinschaftsrechts - Schutz personenbezogener Daten: Ein 

Patient hat das Recht, unentgeltlich eine erste Kopie seiner Patientenakte zu 

erhalten

• EuGH, 22.06.2023 - C-579/21

Jedermann hat ein Recht darauf, zu erfahren, zu welchem Zeitpunkt und aus 

welchen Gründen seine personenbezogenen Daten abgefragt wurden



Aktuelle Rechtsprechung II

• EuGH, 12.01.2023 - C-154/21 (Österreichische Post)

Jeder hat das Recht zu erfahren, an wen seine personenbezogenen Daten 

weitergegeben wurden: Mitteilung der Identität der Empfänger

• VG Berlin, 24.04.2023 - 1 K 227.22

Auskunft nach Art. 15 DSGVO kann verweigert werden wenn sich Anspruchsteller 

zu Klärung der Identität weigert Geburtsdatum mitzuteilen

• ArbG Oldenburg, 09.02.2023 - 3 Ca 150/21

10.000 Euro Schadensersatz bei verspäteter DSGVO-Auskunft



Muster für Auskunftsersuchen

• LDI NRW: Hinweise zur Identifizierung mit Personalausweis

https://www.ldi.nrw.de/datenschutz/wirtschaft/personalausweis-und-

datenschutz

• DfD BW: Muster Auskunftersuchen

https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/wp-

content/uploads/2021/06/Muster-Auskunftsanspruch-nach-Art.-15-DS-

GVO_0621.pdf

• BayLDA: Muster Auskunftserteilung

https://www.lda.bayern.de/media/muster/muster_auskunftserteilung.docx

https://www.ldi.nrw.de/datenschutz/wirtschaft/personalausweis-und-datenschutz
https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/wp-content/uploads/2021/06/Muster-Auskunftsanspruch-nach-Art.-15-DS-GVO_0621.pdf
https://www.lda.bayern.de/media/muster/muster_auskunftserteilung.docx

